
  
 

«Migration und Menschenrechte in Europa» 
Seminar im Schwerpunktbereich 6 

(Europarecht und Völkerrecht)* 

gemeinsam mit der Universität Fribourg (Schweiz) 
 

Darf Europa MigrantInnen an der Überfahrt über das Mittelmeer hindern? Unter welchen Umständen 

dürfen europäische Staaten MigrantInnen abschieben? Grundsätzlich haben Staaten das Recht, 

Migration auf ihrem Territorium zu kontrollieren und die Aufenthaltsbedingungen für ausländische 

Staatsangehörige zu definieren. Dieser Kernbereich staatlicher Souveränität ist jedoch in bestimmten 

Fällen durch das Völkerrecht, insbesondere die Menschenrechte, eingeschränkt. In Europa bindet die 

Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) die 47 Vertragsstaaten des Europarats. Seit den 

1990er Jahren hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in seiner Rechtsprechung 

zunehmend die Konturen des Schutzgehaltes der EMRK auch für migrierende Personen geschärft. 

Das Gemeinsame Seminar Fribourg-Gießen beleuchtet die Reichweite der Menschenrechte im 

Kontext der Migration in Europa. Dabei werden die Grundlagen sowohl des europäischen 

Migrationsrechts als auch des europäischen Menschenrechtsschutzes vermittelt. Studierende 

erhalten so einen Einblick in aktuelle Problemstellungen und lernen, diese rechtlich einzuordnen. 

 

Das Seminar findet als Blockveranstaltung statt. In der Vorbesprechung wählen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus einer Reihe von Vorschlägen ein Thema für ihre Seminararbeit aus. Die Arbeit ist nach 

der Blocksitzung zu verfassen. In der Blocksitzung werden die Themen von den teilnehmenden 

Studierenden vorgestellt und in der Gruppe diskutiert.  

Das Seminar findet von Donnerstag, 24. bis Samstag, 26. Mai 2018 in Gießen statt. Die 

Vorbesprechung ist am Mittwoch, den 18. April 2018 um 12 Uhr c.t. im HS 024, Licher Str. 68. Die 

Teilnahme ist auf 16 Studierende begrenzt, davon max. 8 Studierende aus Gießen. Die 

verantwortlichen Dozenten der Blockveranstaltung sind Prof. S. Progin-Theuerkauf (Fribourg), Prof. J. 

Bast (Gießen) und J. Wessels (Gießen). Rückfragen und Anmeldungen bitte bis Freitag, 13. April 2018 

an Janna Wessels (janna.wessels@recht.uni-giessen.de).  

* Die Veranstaltung ist offen für Studierende anderer Schwerpunktbereiche und Nebenfachstudierende, 

insbesondere Studierende des Moduls „Öffentliches Wirtschaftsrecht in der Integration“.  
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